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Ausgangssituation 
Das Duale System Deutschland (DSD) wurde 1991 als Monopolanbieter zur Rücknahme und 
Verwertung von Verkaufsverpackungen initiiert.  
1998 war die Schaffung von mehr Wettbewerb eines der Hauptmotive für die Novellierung 
der Verpackungsverordnung.  
In der Praxis hat sich jedoch für viele Hersteller der Eindruck manifestiert, daß es sich bei 
dem Dualen System Deutschland um eine Art offizielle Institution handelt, die keine 
alternativen Lösungen zuläßt. Dieser Eindruck ist jedoch grundlegend falsch. 
Mittlerweile haben Hersteller und Vertreiber die Möglichkeit, sich bei unterschiedlichen 
dualen Systemen (Interseroh, Landbell, DSD, BellandDual, Vfw DS, VERLO, EKO Punkt 
etc.) zu beteiligen oder in Eigenregie die Rücknahme und Verwertung zu realisieren, bzw. 
sich so genannten Selbstentsorgersystemen anzuschließen. 
Nachdem es bis Mitte 2002 fast keinen Wettbewerb im Bereich der Verpackungsentsorgung 
gegeben hat, sind in den vergangenen Jahren durch vielfältige Entscheidungen Wettbewerb 
und damit verbunden mögliche Kostenreduzierungen für Hersteller und Vertreiber auf dem 
Markt der Verpackungsentsorgung entstanden. 
Nur wenige Hersteller nutzen die bestehenden Handlungsspielräume bei der Anmeldung und 
Lizenzierung ihrer Verpackungen. Wir wissen: Die meisten zahlen zuviel. Hierauf basieren 
unsere Dienstleistungsmodule „Verpackungs-Erstcheck“ und „Systemoptimierung“. 

Verpackungs-Erstcheck 
⇒ Wir ermitteln das Einsparungspotential Ihrer Lizenzgebühren beim Dualen System 

Deutschland (DSD – Der Grüne Punkt).  
⇒ Soweit von Kundenseite gewünscht, gilt die Prämisse, dass eine Zusammenarbeit mit 

der DSD GmbH grundsätzlich beibehalten wird. 
⇒  Sollten Sie bereits alle betriebswirtschaftlich sinnvollen Möglichkeiten ausschöpfen, 

bleiben unsere Leistungen für Sie unentgeltlich. 
⇒  Gelingt es uns, Ihre Lizenzkosten zu reduzieren, erhalten wir ein erfolgsabhängiges 

Honorar, das sich am Einsparungspotential orientiert.   

Systemoptimierung 
Herstellern und Vertreibern, die an einer deutlichen Verringerung ihrer Lizenzgebühren durch 
vollständigen oder teilweisen Wechsel von der Dualen System Deutschland AG zu anderen 
Systemanbietern bzw. Selbstentsorgersystemen interessiert sind, bieten wir das Modul 
Systemoptimierung: 

⇒ Wir begleiten Sie von der Kontaktaufnahme mit alternativen Systemanbietern bis hin zur 
Realisierung. 

Dienstleistungs- 
information 

Lizenzkostenreduzierung 
„Grüner Punkt“ 
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⇒ Dabei können Sie auf unsere umfassenden Markt- und Branchenkenntnisse 
zurückgreifen. 

⇒ Sie haben die Wahl zwischen erfolgsbasierter Honorierung bzw. der Vergütung nach 
tatsächlichem Aufwand. 

Unsere Dienstleistungen 
♦ Fachkompetente routinierte Erfassung und Bewertung des Istzustandes 

(Bestandsaufnahme) 
♦ Überprüfung der DSD-Verträge einschließlich der Vertragskonditionen 

(Abrechnungszeitraum, Splittingverträge etc.) 
♦ Ermittlung der Notwendigkeit der Lizenzierung der Verpackung 
♦ Beratung zu Vertragsabschlüssen mit dualen Systemen 
♦ Übernahme der externen Abwicklung Ihres Verpackungsmanagements und das 

Meldewesen gegenüber dualen Systemen 
♦ Überprüfung der Vertriebswege 
♦ Ermittlung des Einsparpotentials bei den Lizenzgebühren 
♦ Aufzeigen von Optimierungspotentialen, Optimierung der kostenbestimmenden 

Faktoren vor Ort und Unterstützung bei der Umstellung auf optimierte Lösungen 
♦ Überprüfung und Vervollständigung Ihrer Verpackungsstammdaten 
♦ Ermittlung und Beispielrechnung geänderter (Lizenz-) Kosten durch den Einsatz 

anderer Verpackungsmaterialien bzw. durch Umstellung der Verpackungen 

Welche Vorteile bieten sich für den Kunden? 
♦ Ermittelte und künftig eingesetzte Einsparpotenziale übertreffen den investierten 

Aufwand für die Beratung 
♦ Entlastung der Mitarbeiter von Tätigkeiten, die nicht zum Kerngeschäft des 

Unternehmens gehören 
♦ optimale Lösung für Ihr Unternehmen auf Basis gemeinsam festgelegter 

Rahmenbedingungen  Berechnung des Einsparpotentials bei Lizenzgebühren 
♦ Sie erhalten durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen die 

ermittelten Packmittelgewichte in Form eines Ergebnisberichtes einschließlich eines 
Lastenheftes 

♦ Wir bereiten Ihre Daten in einer Form auf, die Ihnen eine Planungsgrundlage bietet 

Unsere bewährte Vorgehensweise 
♦ Kurzanalyse 
♦ Individuelles Beratungsangebot   

auch erfolgsbasiert 
♦ Übersichtliche Berichtsform mit  

Empfehlungen 
♦ Vor-Ort-Betreuung 

 
 
 

Weitere Dienstleistungen im Verpackungsbereich 
Spektrum im Bereich Verpackungsverordnung sowie Internationales 

Dipl.-Ing. (FH) Peter Meyer 
Tel.: 50566 / 900 99-5 
peter.meyer@umweltkanzlei.de

Ihr Ansprechpartner   


